
C-89/17

Europäischer Gerichtshof (Vierte Kammer)

Urteil vom 12.07.2018

In der Rechtssache C-89/17

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art.  267 AEUV, eingereicht  vom Upper  Tribunal  (Immi-

gration and Asylum Chamber) (Obergericht [Kammer für Einwanderung und Asyl], Vereinigtes Königreich)

mit Entscheidung vom 20. Januar 2017, beim Gerichtshof eingegangen am 20. Februar 2017, in dem Verfahren

Secretary of State for the Home Department gegen Rozanne Banger

erlässt der Gerichtshof (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten T. von Danwitz, der Richter C. Vajda und E. Juhász, der Richterin

K. Jürimäe (Berichterstatterin) sowie des Richters C. Lycourgos,

Generalanwalt: M. Bobek,

Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund  des  schriftlichen  Verfahrens  und  auf  die  mündliche  Verhandlung  vom  17.  Januar  2018,  unter

Berücksichtigung der Erklärungen

• von Frau Banger, vertreten durch A. Metzer, QC, und S. Saifolahi, Barrister,

• der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch Z. Lavery, J. Kraehling, C. Crane und S.

Brandon als Bevollmächtigte im Beistand von B. Kennelly, QC,

• der spanischen Regierung, vertreten durch V. Ester Casas als Bevollmächtigte,

• der österreichischen Regierung, vertreten durch C. Pesendorfer als Bevollmächtigte,

• der polnischen Regierung, vertreten durch B. Majczyna als Bevollmächtigten,

• der Europäischen Kommission, vertreten durch E. Montaguti und M. Wilderspin als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 10. April 2018 folgendes Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen

Parlaments  und  des  Rates  vom  29.  April  2004  über  das  Recht  der  Unionsbürger  und  ihrer

Familienangehörigen,  sich  im  Hoheitsgebiet  der  Mitgliedstaaten  frei  zu  bewegen  und  aufzuhalten,  zur

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG,

72/194/EWG,  73/148/EWG,  75/34/EWG,  75/35/EWG,  90/364/EWG,  90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl.

2004, L 158, S. 77, Berichtigung ABl. 2004, L 229, S. 35).
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2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen dem Secretary of State for the Home Department

(Innenminister, Vereinigtes Königreich) und Frau Rozanne Banger wegen dessen Weigerung, Frau Banger eine

Aufenthaltskarte auszustellen.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

3 Die Erwägungsgründe 6, 25 und 26 der Richtlinie 2004/38 lauten:

„(6) Um die Einheit der Familie im weiteren Sinne zu wahren und unbeschadet des Verbots der
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit sollte die Lage derjenigen Personen, die
nicht als Familienangehörige im Sinne dieser Richtlinie gelten und die daher kein automatisches
Einreise- und Aufenthaltsrecht im Aufnahmemitgliedstaat genießen, von dem Aufnahmemitglied-
staat  auf  der  Grundlage  seiner  eigenen  innerstaatlichen  Rechtsvorschriften  daraufhin  geprüft
werden, ob diesen Personen die Einreise und der Aufenthalt gestattet werden könnte, wobei ihrer
Beziehung zu dem Unionsbürger sowie anderen Aspekten, wie ihre finanzielle oder physische
Abhängigkeit von dem Unionsbürger, Rechnung zu tragen ist. 

…

(25) Ferner sollten Verfahrensgarantien festgelegt werden, damit einerseits im Falle eines Verbots,
in einen anderen Mitgliedstaat einzureisen oder sich dort aufzuhalten, ein hoher Schutz der Rechte
des  Unionsbürgers  und  seiner  Familienangehörigen  gewährleistet  ist  und  andererseits  der
Grundsatz eingehalten wird, dass behördliche Handlungen ausreichend begründet sein müssen.

(26) Der Unionsbürger und seine Familienangehörigen, denen untersagt wird, in einen anderen
Mitgliedstaat  einzureisen oder sich dort  aufzuhalten,  müssen stets  die Möglichkeit  haben,  den
Rechtsweg zu beschreiten.“

4 Art. 2 der Richtlinie bestimmt:

„Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1. ‚Unionsbürger‘ jede Person, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt;

2. ‚Familienangehöriger‘

a) den Ehegatten;

b) den Lebenspartner, mit dem der Unionsbürger auf der Grundlage der Rechtsvorschriften eines
Mitgliedstaats eine eingetragene Partnerschaft eingegangen ist, sofern nach den Rechtsvorschriften
des Aufnahmemitgliedstaats die eingetragene Partnerschaft der Ehe gleichgestellt ist und die in den
einschlägigen Rechtsvorschriften des Aufnahmemitgliedstaats vorgesehenen Bedingungen erfüllt
sind;

c) die Verwandten in gerader absteigender Linie des Unionsbürgers und des Ehegatten oder des
Lebenspartners im Sinne von Buchstabe b), die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
oder denen von diesen Unterhalt gewährt wird;

d) die Verwandten in gerader aufsteigender Linie des Unionsbürgers und des Ehegatten oder des
Lebenspartners im Sinne von Buchstabe b), denen von diesen Unterhalt gewährt wird;

3. ‚Aufnahmemitgliedstaat‘ den Mitgliedstaat, in den sich der Unionsbürger begibt, um dort sein
Recht auf Freizügigkeit oder Aufenthalt auszuüben.“
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5 Art. 3 der Richtlinie sieht vor:

„(1) Diese Richtlinie gilt für jeden Unionsbürger, der sich in einen anderen als den Mitgliedstaat,
dessen Staatsangehörigkeit  er  besitzt,  begibt  oder  sich  dort  aufhält,  sowie  für  seine Familien-
angehörigen im Sinne von Artikel 2 Nummer 2, die ihn begleiten oder ihm nachziehen.

(2) Unbeschadet eines etwaigen persönlichen Rechts auf Freizügigkeit und Aufenthalt der Betrof-
fenen  erleichtert  der  Aufnahmemitgliedstaat  nach  Maßgabe  seiner  innerstaatlichen  Rechts-
vorschriften die Einreise und den Aufenthalt der folgenden Personen:

a)  jedes  nicht  unter  die  Definition  in  Artikel  2  Nummer  2  fallenden  Familienangehörigen
ungeachtet  seiner  Staatsangehörigkeit,  dem der  primär  aufenthaltsberechtigte  Unionsbürger  im
Herkunftsland Unterhalt gewährt oder der mit ihm im Herkunftsland in häuslicher Gemeinschaft
gelebt  hat,  oder  wenn  schwerwiegende  gesundheitliche  Gründe  die  persönliche  Pflege  des
Familienangehörigen durch den Unionsbürger zwingend erforderlich machen;

b) des Lebenspartners, mit dem der Unionsbürger eine ordnungsgemäß bescheinigte dauerhafte
Beziehung eingegangen ist.

Der Aufnahmemitgliedstaat führt eine eingehende Untersuchung der persönlichen Umstände durch
und begründet eine etwaige Verweigerung der Einreise oder des Aufenthalts dieser Personen.“

6 Art. 8 Abs. 5 Buchst. e und f dieser Richtlinie lautet:

„Für die Ausstellung der Anmeldebescheinigung an die Familienangehörigen des Unionsbürgers,
die  selbst  Unionsbürger  sind,  können  die  Mitgliedstaaten  die  Vorlage  folgender  Dokumente
verlangen:

…

e) in  den Fällen des  Artikels  3 Absatz 2 Buchstabe a)  ein durch die zuständige Behörde des
Ursprungs- oder Herkunftslands ausgestelltes Dokument, aus dem hervorgeht, dass die Betroffe-
nen vom Unionsbürger Unterhalt beziehen oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben,
oder  der  Nachweis  schwerwiegender  gesundheitlicher  Gründe,  die  die  persönliche  Pflege  des
Familienangehörigen durch den Unionsbürger zwingend erforderlich machen;

f)  in den Fällen des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe b) der Nachweis über das Bestehen einer
dauerhaften Beziehung mit dem Unionsbürger.“

7 Art. 10 Abs. 2 Buchst. e und f der Richtlinie 2004/38 bestimmt:

„Für die Ausstellung der Aufenthaltskarte verlangen die Mitgliedstaaten die Vorlage folgender
Dokumente:

…

e) in  den Fällen des  Artikels  3 Absatz 2 Buchstabe a)  ein durch die zuständige Behörde des
Ursprungs- oder Herkunftslands ausgestelltes Dokument, aus dem hervorgeht, dass die Betroffe-
nen vom Unionsbürger Unterhalt beziehen oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben,
oder  der  Nachweis  schwerwiegender  gesundheitlicher  Gründe,  die  die  persönliche  Pflege  des
Familienangehörigen durch den Unionsbürger zwingend erforderlich machen;

f)  in den Fällen des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe b) der Nachweis über das Bestehen einer
dauerhaften Beziehung mit dem Unionsbürger.“

8  Art. 15 Abs. 1 dieser Richtlinie hat folgenden Wortlaut:

„Die Verfahren der Artikel 30 und 31 finden sinngemäß auf jede Entscheidung Anwendung, die
die Freizügigkeit  von Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen beschränkt und nicht aus
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit erlassen wird.“
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9 In Art. 31 der Richtlinie 2004/38 heißt es:

„(1) Gegen eine Entscheidung aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit
müssen  die  Betroffenen  einen  Rechtsbehelf  bei  einem  Gericht  und  gegebenenfalls  bei  einer
Behörde des Aufnahmemitgliedstaats einlegen können.

…

(3) Im Rechtsbehelfsverfahren sind die Rechtmäßigkeit der Entscheidung sowie die Tatsachen und
die  Umstände,  auf  denen  die  Entscheidung  beruht,  zu  überprüfen.  Es  gewährleistet,  dass  die
Entscheidung insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse gemäß Artikel 28 nicht unverhältnis-
mäßig ist. …“

Recht des Vereinigten Königreichs

10 Die  Richtlinie  2004/38  wurde  durch  die  zur  Zeit  des  in  Rede  stehenden  Sachverhalts  des

Ausgangsverfahrens geltenden Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 (Regulations von

2006 über die Einwanderung [Europäischer Wirtschaftsraum], im Folgenden: Verordnung von 2006) in das

Recht des Vereinigten Königreichs umgesetzt. Regulation 7 der Verordnung von 2006 bestimmte:

„(1) Vorbehaltlich von Abs. (2) gelten als Familienangehörige im Sinne dieser Verordnung

a) der Ehegatte oder der eingetragene Lebenspartner; 

…“

11 In Regulation 8 der Verordnung von 2006 hieß es:

„(1) Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung ist  unter ‚Familienangehöriger im weiteren
Sinne‘  eine  Person  zu  verstehen,  die  kein  Familienangehöriger  eines  Staatsangehörigen  des
[Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)] im Sinne von Regulation 7(1)(a), (b) oder (c) ist und die
die Voraussetzungen der Abs. (2), (3), (4) oder (5) erfüllt. 

…

(5) Eine Person erfüllt  die Voraussetzung in diesem Absatz, wenn sie der (nicht eingetragene)
Partner eines EWR-Angehörigen ist und dem Entscheider beweisen kann, dass sie mit dem EWR-
Angehörigen eine dauerhafte Beziehung eingegangen ist.

…“

12 Regulation 9 der genannten Verordnung sah vor:

„(1) Sind die Voraussetzungen in Abs. (2) erfüllt, so ist diese Verordnung auf eine Person, die
Familienangehöriger  eines  britischen  Staatsbürgers  ist,  so  anzuwenden,  als  ob  der  britische
Staatsbürger EWR-Angehöriger wäre.

(2) Die Voraussetzungen sind:

a) dass sich der britische Staatsbürger als Arbeitnehmer oder Selbständiger in einem EWR-Staat
aufhält oder sich vor der Rückkehr ins Vereinigte Königreich solchermaßen dort aufhielt und

b) dass die Parteien, falls der Familienangehörige des britischen Staatsbürgers dessen Ehegatte
oder eingetragener Lebenspartner ist, zusammen im EWR-Staat leben oder vor der Rückkehr des
britischen Staatsbürgers in das Vereinigte Königreich die Ehe oder eingetragene Lebenspartner-
schaft eingegangen waren und zusammen im betreffenden Staat lebten. 

…“
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Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

13 Frau Banger besitzt die südafrikanische Staatsangehörigkeit. Ihr Lebenspartner, Herr Philip Rado, ist

britischer Staatsangehöriger. Von 2008 bis 2010 lebten Frau Banger und Herr Rado zusammen in Südafrika. Im

Mai 2010 nahm Herr Rado eine Beschäftigung in den Niederlanden auf. In diesem Mitgliedstaat lebte er mit

Frau Banger bis 2013. Frau Banger wurde in den Niederlanden in ihrer Eigenschaft als „Familienangehörige

im weiteren Sinne“ eines Unionsbürgers eine Aufenthaltskarte ausgestellt.

14 Im Jahr 2013 beschlossen Frau Banger und Herr Rado, in das Vereinigte Königreich umzuziehen.

Dort beantragte Frau Banger beim Innenminister eine Aufenthaltskarte. Diese wurde ihr mit der Begründung

verweigert, dass sie nicht mit ihrem Lebenspartner, Herrn Rado, verheiratet sei und dass nach Regulation 9 der

Verordnung von 2006 nur der Ehegatte oder der eingetragene Lebenspartner eines britischen Staatsangehörigen

als dessen Familienangehöriger angesehen werden könne.

15 Gegen diese Entscheidung, mit der ihr die Gewährung einer Aufenthaltskarte verweigert wurde, legte

Frau Banger einen Rechtsbehelf beim First-tier Tribunal (erstinstanzliches Gericht,  Vereinigtes Königreich)

ein,  das diesem stattgab.  In der Folge wurde dem Innenminister  gestattet,  gegen die in der ersten Instanz

ergangene Entscheidung ein Rechtsmittel beim Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Ober-

gericht  [Kammer  für  Einwanderung und Asyl],  Vereinigtes  Königreich)  einzulegen,  weil  ein  Rechtsfehler

begangen worden sei.

16 Das vorlegende Gericht hat zum einen darauf hingewiesen, dass der einzige wesentliche Unterschied

zwischen dem bei ihm anhängigen Verfahren und der Rechtssache, die zum Erlass des Urteils vom 7. Juli

1992, Singh (C-370/90, EU:C:1992:296), geführt habe, darin bestehe, dass Frau Banger die nicht verheiratete

Lebenspartnerin eines Unionsbürgers sei,  während Herr und Frau Singh in der letztgenannten Rechtssache

verheiratet gewesen seien. Die vom Gerichtshof in diesem Urteil entwickelten Grundsätze könnten daher auf

eine  Rechtssache  wie  die  des  Ausgangsverfahrens  angewendet  werden.  Zum anderen  hat  das  vorlegende

Gericht festgestellt,  dass eine anders zusammengesetzte Kammer dieses Gerichts bereits  entschieden habe,

dass die Verordnung von 2006 einer Person,  der eine Aufenthaltskarte in ihrer  Eigenschaft  als  „Familien-

angehörige im weiteren Sinne“ verwehrt wurde, kein Recht auf einen Rechtsbehelf verleihe.

17 Unter diesen Umständen hat das Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Obergericht

[Kammer für Einwanderung und Asyl]) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende

Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Bedeuten die Grundsätze des Urteils vom 7. Juli 1992, Singh (C-370/90, EU:C:1992:296), dass
ein Mitgliedstaat  verpflichtet  ist,  dem unverheirateten,  nicht  der  Union angehörenden Lebens-
partner eines Unionsbürgers eine Aufenthaltserlaubnis zu gewähren, hilfsweise, deren Gewährung
zu erleichtern,  wenn der Unionsbürger zusammen mit  dem erwähnten Lebenspartner in diesen
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, zurückkehrt, nachdem er sein im AEU-Vertrag
verbürgtes Recht auf Freizügigkeit dazu benutzt hat, in einem anderen Mitgliedstaat zu arbeiten?
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2.  Hilfsweise:  Begründet  die  Richtlinie  2004/38  die  Verpflichtung,  eine  solche  Aufenthalts-
erlaubnis zu gewähren, hilfsweise, deren Gewährung zu erleichtern?

3.  Ist  eine  Entscheidung,  mit  der  eine  Aufenthaltserlaubnis  verweigert  wird,  wegen Verstoßes
gegen Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 rechtswidrig, wenn sie weder auf einer eingehenden
Untersuchung der persönlichen Umstände des Antragstellers beruht noch eine angemessene oder
hinreichende Begründung enthält?

4.  Ist  eine  innerstaatliche  Rechtsvorschrift  mit  der  Richtlinie  2004/38 vereinbar,  die  es  einem
mutmaßlichen Familienangehörigen im weiteren Sinne verwehrt, den Verwaltungsakt, mit dem die
Ausstellung einer Aufenthaltskarte abgelehnt wurde, vor Gericht anzufechten?

Zu den Vorlagefragen

Zur ersten und zur zweiten Frage

18 Vorab ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof, wie er wiederholt entschieden hat, auch wenn das

vorlegende  Gericht  seine  Fragen  der  Form  nach  auf  die  im  Urteil  vom  7.  Juli  1992,  Singh  (C-370/90,

EU:C:1992:296),  entwickelten  Grundsätze  und  auf  die  Richtlinie  2004/38  beschränkt  hat,  dadurch  nicht

gehindert  ist,  dem Gericht  alle  Hinweise  zur  Auslegung  des  Unionsrechts  zu  geben,  die  diesem bei  der

Entscheidung des bei ihm anhängigen Verfahrens von Nutzen sein können, und zwar unabhängig davon, ob es

bei seiner Fragestellung darauf Bezug genommen hat (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 5. Juni 2018, Coman u.

a., C-673/16, EU:C:2018:385, Rn. 22 und die dort angeführte Rechtsprechung).

19 Unter diesen Umständen und unter Berücksichtigung der Angaben im Vorabentscheidungsersuchen ist

davon auszugehen, dass das vorlegende Gericht mit seiner ersten und seiner zweiten Frage, die zusammen zu

prüfen sind, wissen möchte, ob Art. 21 Abs. 1 AEUV dahin auszulegen ist, dass er einen Mitgliedstaat, dessen

Staatsangehörigkeit  ein  Unionsbürger  besitzt,  verpflichtet,  dem  nicht  eingetragenen  Lebenspartner,  der

Drittstaatsangehöriger  ist  und  mit  dem  dieser  Unionsbürger  eine  ordnungsgemäß  bescheinigte  dauerhafte

Beziehung eingegangen ist, eine Aufenthaltserlaubnis zu gewähren oder deren Gewährung zu erleichtern, wenn

der  Unionsbürger  mit  seinem  Lebenspartner  in  den  Mitgliedstaat,  dessen  Staatsangehörigkeit  er  besitzt,

zurückkehrt, um sich dort aufzuhalten, nachdem er sein Recht auf Freizügigkeit gemäß den Bedingungen der

Richtlinie 2004/38 ausgeübt hat, um in einem anderen Mitgliedstaat zu arbeiten.

20 In  diesem  Zusammenhang  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  nach  Art.  21  Abs.  1  AEUV  „[j]eder

Unionsbürger … das Recht [hat], sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in den Verträgen

und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und

aufzuhalten“.

21 Nach  ständiger  Rechtsprechung  des  Gerichtshofs  soll  die  Richtlinie  2004/38  die  Ausübung  des

elementaren  und  persönlichen  Rechts,  sich  im  Hoheitsgebiet  der  Mitgliedstaaten  frei  zu  bewegen  und

aufzuhalten, das den Unionsbürgern unmittelbar aus Art. 21 Abs. 1 AEUV erwächst, erleichtern und bezweckt,
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dieses Recht zu verstärken (Urteile vom 12. März 2014, O. und B., C-456/12, EU:C:2014:135, Rn. 35, sowie

vom 5. Juni 2018, Coman u. a., C-673/16, EU:C:2018:385, Rn. 18).

22 Nach ihrem Art. 3 Abs. 1 gilt die Richtlinie 2004/38 für jeden Unionsbürger, der sich in einen anderen

als  den Mitgliedstaat,  dessen Staatsangehörigkeit  er  besitzt,  begibt  oder sich dort  aufhält,  sowie für  seine

Familienangehörigen im Sinne von Art. 2 Nr. 2 dieser Richtlinie, die ihn begleiten oder ihm nachziehen.

23 Hinsichtlich Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38 hat der Gerichtshof entschieden, dass sich aus einer

wörtlichen, systematischen und teleologischen Auslegung der Bestimmungen dieser Richtlinie ergibt, dass sie

allein die Voraussetzungen regelt, unter denen ein Unionsbürger in andere Mitgliedstaaten als in den seiner

eigenen Staatsangehörigkeit einreisen und sich dort aufhalten darf, und dass auf sie kein abgeleitetes Recht der

Drittstaatsangehörigen, die Familienangehörige eines Unionsbürgers sind, auf Aufenthalt in dem Mitgliedstaat,

dessen Staatsangehörigkeit der Unionsbürger besitzt, gestützt werden kann (Urteil vom 5. Juni 2018, Coman u.

a., C-673/16, EU:C:2018:385, Rn. 20 und die dort angeführte Rechtsprechung).

24 Im vorliegenden Fall ist der Vorlageentscheidung zu entnehmen, dass der Ausgangsrechtsstreit einen

Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Frau Banger, eine Drittstaatsangehörige, im Vereinigten

Königreich betrifft, dem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit Herr Rado besitzt, und dass Herr Rado und

Frau Banger bei Antragstellung weder verheiratet noch durch eine eingetragene Lebenspartnerschaft verbunden

waren, aber seit mehreren Jahren zusammenlebten.

25 Wie der Generalanwalt in den Nrn. 28 und 29 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, gelten jedoch die

systematischen und teleologischen Erwägungen, die den Gerichtshof, wie sich aus der in Rn. 23 des vorlie -

genden Urteils angeführten Rechtsprechung ergibt, zu der Entscheidung bewogen, dass auf die Bestimmungen

der  Richtlinie  2004/38  kein  abgeleitetes  Recht  der  Drittstaatsangehörigen,  die  Familienangehörige  eines

Unionsbürgers sind, auf Aufenthalt in dessen Herkunftsmitgliedstaat gestützt werden kann, auch in Bezug auf

die  in  Art.  3  Abs.  2  Unterabs.  1  Buchst.  b  der  Richtlinie  2004/38 genannten  Personen.  Ein  Recht  eines

drittstaatsangehörigen nicht eingetragenen Lebenspartners eines Unionsbürgers darauf, dass der Mitgliedstaat,

dessen Staatsangehörigkeit der Unionsbürger besitzt, seinen Antrag auf Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis

erleichtert, kann daher nicht auf die Richtlinie 2004/38 gestützt werden.

26 Im vorliegenden Fall folgt hieraus, dass Frau Banger zwar unter den Begriff „Lebenspartner, mit dem

der Unionsbürger eine ordnungsgemäß bescheinigte dauerhafte Beziehung eingegangen ist“ im Sinne von Art.

3 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2004/38 fallen kann; jedoch kann ein Recht von Frau Banger

darauf, dass das Vereinigte Königreich ihren Antrag auf Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis erleichtere, nicht

auf diese Richtlinie gestützt werden.
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27 Gleichwohl hat der Gerichtshof in bestimmten Fällen anerkannt, dass drittstaatsangehörige Familien-

angehörige eines Unionsbürgers, die aus der Richtlinie 2004/38 kein abgeleitetes Recht auf Aufenthalt in dem

Mitgliedstaat,  dessen  Staatsangehörigkeit  dieser  Unionsbürger  besitzt,  herleiten  können,  dennoch  auf  der

Grundlage von Art. 21 Abs. 1 AEUV die Anerkennung eines solchen Rechts erreichen können (Urteil vom 5.

Juni 2018, Coman u. a., C-673/16, EU:C:2018:385, Rn. 23).

28 Diese Erwägung ergibt  sich aus  einer  ständigen Rechtsprechung,  wonach sonst  der  Unionsbürger

letztlich davon abgehalten würde, den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, zu verlassen, um

sein Recht auf Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat gemäß Art. 21 Abs. 1 AEUV auszuüben, weil er nicht

die Gewissheit hätte, in seinem Herkunftsmitgliedstaat ein im Aufnahmemitgliedstaat bei einem tatsächlichen

Aufenthalt mit diesem Drittstaatsangehörigen entwickeltes oder gefestigtes Familienleben fortsetzen zu können

(vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. März 2014, O. und B., C-456/12, EU:C:2014:135, Rn. 54, sowie vom 5.

Juni 2018, Coman u. a., C-673/16, EU:C:2018:385, Rn. 24).

29 Nach  dieser  Rechtsprechung  dürfen  die  Voraussetzungen  für  die  Gewährung  dieses  abgeleiteten

Aufenthaltsrechts  grundsätzlich  nicht  strenger  sein  als  diejenigen,  die  die  Richtlinie  2004/38  für  die

Gewährung eines solchen Aufenthaltsrechts an einen Drittstaatsangehörigen vorsieht, der Familienangehöriger

eines  Unionsbürgers  ist,  der  sein  Recht  auf  Freizügigkeit  ausgeübt  hat,  indem er  sich  in  einem anderen

Mitgliedstaat niedergelassen hat als dem, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt. Somit ist diese Richtlinie, auch

wenn sie den Fall der Rückkehr eines solchen Unionsbürgers in den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit

er besitzt, um sich dort aufzuhalten, nicht abdeckt, entsprechend anzuwenden (vgl. in diesem Sinne Urteile

vom  12.  März  2014,  O.  und  B.,  C-456/12,  EU:C:2014:135,  Rn.  50  und  61  sowie  die  dort  angeführte

Rechtsprechung, und vom 5. Juni 2018, Coman u. a., C-673/16, EU:C:2018:385, Rn. 25).

30 Insoweit  ist  klarzustellen,  dass  Art.  3  Abs.  2  Unterabs.  1  Buchst.  b  der  Richtlinie  2004/38

ausdrücklich den Lebenspartner betrifft, mit dem der Unionsbürger eine ordnungsgemäß bescheinigte dauer-

hafte Beziehung eingegangen ist. Diese Bestimmung sieht vor, dass der Aufnahmemitgliedstaat nach Maßgabe

seiner innerstaatlichen Vorschriften die Einreise und den Aufenthalt eines solchen Lebenspartners erleichtert.

31 Nach der  Rechtsprechung des  Gerichtshofs  verpflichtet  Art.  3  Abs.  2  der  Richtlinie  2004/38 die

Mitgliedstaaten nicht dazu, Drittstaatsangehörigen im Sinne dieser Bestimmung ein Recht auf Einreise und

Aufenthalt zuzuerkennen, wohl aber dazu, Anträge von Drittstaatsangehörigen im Sinne dieses Artikels gegen-

über den Anträgen anderer Drittstaatsangehöriger auf Einreise und Aufenthalt in gewisser Weise bevorzugt zu

behandeln (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 5. September 2012, Rahman u.a., C-83/11, EU:C:2012:519, Rn.

21).
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32 Wie der Generalanwalt in den Nrn. 46 und 47 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, gilt die in Rn. 29

des vorliegenden Urteils angeführte Rechtsprechung auch im Hinblick auf den Lebenspartner, mit dem der

Unionsbürger eine ordnungsgemäß bescheinigte dauerhafte Beziehung im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 1

Buchst.  b  der  Richtlinie  2004/38  eingegangen  ist.  Daher  darf  ein  Drittstaatsangehöriger,  der  eine  solche

Beziehung mit einem Unionsbürger eingegangen ist, der von seiner Freizügigkeit Gebrauch gemacht hat und in

den  Mitgliedstaat  zurückkehrt,  dessen  Staatsangehörigkeit  er  besitzt,  um  sich  dort  aufzuhalten,  bei  der

Rückkehr dieses Unionsbürgers in den genannten Mitgliedstaat keine weniger günstige Behandlung erfahren,

als  sie  nach  der  Richtlinie  für  einen  Drittstaatsangehörigen  vorgesehen  ist,  der  eine  ordnungsgemäß

bescheinigte dauerhafte Beziehung mit einem Unionsbürger eingegangen ist, der seine Freizügigkeit in anderen

Mitgliedstaaten ausübt als dem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt.

33 In einer Situation wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden ist somit die Richtlinie 2004/38

einschließlich ihres Art.  3 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst.  b hinsichtlich der Voraussetzungen, unter denen die

Einreise  und der  Aufenthalt  von unter  diese  Richtlinie  fallenden Drittstaatsangehörigen zu erleichtern ist,

entsprechend anzuwenden.

34 Dieses Ergebnis wird auch nicht durch das Vorbringen der Regierung des Vereinigten Königreichs in

Frage gestellt, wonach die Gewährung eines abgeleiteten Aufenthaltsrechts im Herkunftsmitgliedstaat in Rn.

63 des Urteils vom 12. März 2014, O. und B. (C-456/12, EU:C:2014:135), allein auf diejenigen Drittstaats-

angehörigen beschränkt worden sei, die ein „Familienangehöriger“ im Sinne von Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie

2004/38  seien.  Wie  nämlich  der  Generalanwalt  in  Nr.  35  seiner  Schlussanträge  ausgeführt  hat,  hat  der

Gerichtshof zwar in diesem Urteil entschieden, dass ein Drittstaatsangehöriger, der kein Familienangehöriger

ist, im Aufnahmemitgliedstaat kein abgeleitetes Aufenthaltsrecht nach der Richtlinie 2004/38 oder nach Art. 21

Abs. 1 AEUV hat. Dieses Urteil schließt jedoch nicht die diesem Mitgliedstaat obliegende Verpflichtung aus,

die Einreise und den Aufenthalt eines solchen Drittstaatsangehörigen gemäß Art. 3 Abs. 2 dieser Richtlinie zu

erleichtern.

35 Nach alledem ist auf die erste und die zweite Frage zu antworten, dass Art. 21 Abs. 1 AEUV dahin

auszulegen ist, dass er einen Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit ein Unionsbürger besitzt, verpflichtet,

die Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis für den nicht eingetragenen Lebenspartner, der Drittstaatsangehöri-

ger ist und mit dem dieser Unionsbürger eine ordnungsgemäß bescheinigte dauerhafte Beziehung eingegangen

ist,  zu  erleichtern,  wenn  der  Unionsbürger  mit  seinem  Lebenspartner  in  den  Mitgliedstaat,  dessen

Staatsangehörigkeit er besitzt, zurückkehrt, um sich dort aufzuhalten, nachdem er sein Recht auf Freizügigkeit

gemäß den Bedingungen der Richtlinie 2004/38 ausgeübt hat, um in einem anderen Mitgliedstaat zu arbeiten.
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Zur dritten Frage

36 Mit  seiner  dritten Frage möchte  das  vorlegende Gericht  wissen,  ob Art.  21 Abs.  1  AEUV dahin

auszulegen ist, dass eine Entscheidung, mit der eine Aufenthaltserlaubnis für den drittstaatsangehörigen nicht

eingetragenen Lebenspartner eines Unionsbürgers, der mit seinem Lebenspartner in den Mitgliedstaat, dessen

Staatsangehörigkeit er besitzt, zurückkehrt, um sich dort aufzuhalten, nachdem er sein Recht auf Freizügigkeit

nach den Bedingungen der Richtlinie 2004/38 ausgeübt hat, um in einem anderen Mitgliedstaat zu arbeiten,

verweigert wird, auf einer eingehenden Untersuchung der persönlichen Umstände des Antragstellers beruhen

muss und zu begründen ist.

37 Wie in Rn. 31 des vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, sind die Mitgliedstaaten nach Art. 3

Abs. 2 der Richtlinie 2004/38, der auf einen Rückkehrfall wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden

entsprechend  anwendbar  ist,  verpflichtet,  Anträge  von  unter  diese  Bestimmung  fallenden  Drittstaats-

angehörigen gegenüber den Anträgen anderer Drittstaatsangehöriger auf Einreise und Aufenthalt in gewisser

Weise bevorzugt zu behandeln.

38 Der Gerichtshof hat entschieden, dass die Mitgliedstaaten, um diese Verpflichtung zu erfüllen, nach

Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 2004/38 vorsehen müssen, dass Personen im Sinne von Art. 3 Abs. 2

Unterabs. 1 dieser Richtlinie eine Entscheidung über ihren Antrag erhalten können, die auf einer eingehenden

Untersuchung ihrer persönlichen Umstände beruht und im Fall der Ablehnung begründet wird (Urteil vom 5.

September 2012, Rahman u. a., C-83/11, EU:C:2012:519, Rn. 22).

39 Im Rahmen dieser Untersuchung der persönlichen Umstände des Antragstellers hat die zuständige

Behörde verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, die je nach Fall maßgeblich sein können (vgl. in diesem

Sinne Urteil vom 5. September 2012, Rahman u. a., C-83/11, EU:C:2012:519, Rn. 23).

40 Da die Richtlinie 2004/38 insofern keine genauere Regelung enthält und in ihrem Art. 3 Abs. 2 die

Wendung „nach Maßgabe seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften“ verwendet wird, ist festzustellen, dass

die  einzelnen  Mitgliedstaaten  hinsichtlich  der  Wahl  der  zu  berücksichtigenden  Faktoren  einen  großen

Ermessensspielraum haben.  Die  Mitgliedstaaten haben allerdings dafür Sorge zu tragen,  dass ihre Rechts -

vorschriften  Kriterien  enthalten,  die  sich  mit  der  gewöhnlichen  Bedeutung  des  Ausdrucks  „erleichtert“

vereinbaren lassen und die dieser Bestimmung nicht ihre praktische Wirksamkeit nehmen (vgl. in diesem Sinne

Urteil vom 5. September 2012, Rahman u. a., C-83/11, EU:C:2012:519, Rn. 24).

41 Nach alledem ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Art. 21 Abs. 1 AEUV dahin auszulegen ist,

dass eine Entscheidung, mit der eine Aufenthaltserlaubnis für den drittstaatsangehörigen nicht eingetragenen

Lebenspartner  eines  Unionsbürgers,  der  mit  seinem  Lebenspartner  in  den  Mitgliedstaat,  dessen  Staats -

angehörigkeit  er  besitzt,  zurückkehrt,  um sich  dort  aufzuhalten,  nachdem er  sein  Recht  auf  Freizügigkeit
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gemäß den Bedingungen der Richtlinie 2004/38 ausgeübt hat, um in einem anderen Mitgliedstaat zu arbeiten,

verweigert wird, auf einer eingehenden Untersuchung der persönlichen Umstände des Antragstellers beruhen

muss und zu begründen ist.

Zur vierten Frage

42 Vorab ist darauf hinzuweisen, dass ausweislich der Vorlageentscheidung das vorlegende Gericht in

anderer Zusammensetzung entschieden hat, dass die Verordnung von 2006 den in Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie

2004/38 genannten Personen kein „right of appeal“ (Recht auf einen Rechtsbehelf) verleihe. Die vierte Frage

ist vor diesem Hintergrund zu verstehen. Das vorlegende Gericht stellt sich also nicht die Frage nach einem

etwaigen Fehlen einer  gerichtlichen Kontrolle  für  diese Personen,  sondern danach,  ob nach der Richtlinie

2004/38 ein Rechtsbehelf vorhanden sein muss, wonach das Gericht eine Überprüfung sowohl in rechtlicher

als auch in tatsächlicher Hinsicht vornehmen kann.

43 Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass das vorlegende Gericht mit seiner vierten Frage

wissen möchte, ob Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 dahin auszulegen ist, dass Drittstaatsangehörigen im

Sinne  dieser  Bestimmung  ein  Rechtsbehelf  zur  Verfügung  stehen  muss,  anhand  dessen  das  Gericht  eine

Überprüfung sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht vornehmen kann, um eine Entscheidung

anzufechten, mit der ihnen eine Aufenthaltserlaubnis verweigert wird.

44 Nach Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38 finden die Verfahren der Art. 30 und 31 sinngemäß auf

jede  Entscheidung  Anwendung,  die  die  Freizügigkeit  von  Unionsbürgern  und  ihren  Familienangehörigen

beschränkt und nicht aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit erlassen wird. Gemäß

Art. 31 Abs. 1 dieser Richtlinie müssen die Betroffenen gegen eine Entscheidung aus Gründen der öffentlichen

Ordnung,  Sicherheit  oder  Gesundheit  einen  Rechtsbehelf  bei  einem Gericht  und gegebenenfalls  bei  einer

Behörde des Aufnahmemitgliedstaats einlegen können.

45 Allerdings nennen diese Bestimmungen nicht ausdrücklich die insbesondere in Art. 3 Abs. 2 Unterabs.

1 Buchst. b der Richtlinie 2004/38 angeführten Personen.

46 Wie der Generalanwalt in Nr. 87 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, wird der Begriff „Familien-

angehörige“ in anderen Bestimmungen der Richtlinie 2004/38 in dem Sinne verwendet, dass er auch die in

ihrem  Art.  3  Abs.  2  genannten  Personen  umfasst.  Insbesondere  nennt  Art.  10  dieser  Richtlinie,  der  die

Ausstellung einer  Aufenthaltskarte  an „Familienangehörige eines  Unionsbürgers“  regelt,  in  seinem Abs.  2

Buchst. e und f die Dokumente, die die Personen im Sinne des Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. a und b der

Richtlinie  für  die  Ausstellung  einer  solchen  Aufenthaltskarte  vorlegen  müssen.  Auch  Art.  8  Abs.  5  der

Richtlinie 2004/38, der die für die Ausstellung einer Anmeldebescheinigung „an die Familienangehörigen“

vorzulegenden  Dokumente  betrifft,  nennt  in  seinen  Buchst.  e  und  f  die  in  Art.  3  Abs.  2  der  Richtlinie

aufgeführten Personen.
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47 Darüber hinaus müssen die Mitgliedstaaten nach der in Rn. 38 des vorliegenden Urteils angeführten

Rechtsprechung des Gerichtshofs gemäß Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 2004/38 vorsehen, dass die in

deren Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 1 genannten Personen eine Entscheidung über ihren Antrag erhalten können, die

auf einer eingehenden Untersuchung ihrer persönlichen Umstände beruht und im Fall der Ablehnung begründet

wird.

48 Da jedoch die Bestimmungen der Richtlinie 2004/38 im Einklang mit den Anforderungen aus Art. 47

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ausgelegt werden müssen (vgl. in diesem Sinne Urteil

vom  4.  Juni  2013,  ZZ,  C-300/11,  EU:C:2013:363,  Rn.  50),  müssen  diese  Personen  einen  wirksamen

gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung nach dieser Bestimmung haben, der es ermöglicht, die

Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung im Hinblick auf das Unionsrecht in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht

zu prüfen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. November 2011, Gaydarov, C-430/10, EU:C:2011:749, Rn. 41).

49 Daher ist davon auszugehen, dass die Verfahrensgarantien nach Art. 31 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38

auf die in ihrem Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. b genannten Personen Anwendung finden.

50 Was den Inhalt dieser Verfahrensgarantien betrifft, hat eine Person im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der

Richtlinie 2004/38 nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs das Recht,  durch ein Gericht  überprüfen zu

lassen, ob sich die nationale Regelung und deren Anwendung in den Grenzen des von der Richtlinie definierten

Ermessensspielraums halten (Urteil vom 5. September 2012, Rahman u. a., C-83/11, EU:C:2012:519, Rn. 25).

51 Bei der gerichtlichen Überprüfung des Ermessensspielraums der zuständigen nationalen Behörden

muss das  nationale  Gericht  insbesondere  prüfen,  ob die  angefochtene Entscheidung auf  einer  hinreichend

gesicherten  tatsächlichen  Grundlage  beruht.  Außerdem  muss  sich  die  Überprüfung  auf  die  Wahrung  der

Verfahrensgarantien beziehen, der eine grundlegende Bedeutung zukommt, und die dem Gericht die Prüfung

ermöglicht,  ob  die  für  die  Ausübung  des  Ermessensspielraums  maßgeblichen  sachlichen  und  rechtlichen

Umstände  vorgelegen  haben  (vgl.  entsprechend  Urteil  vom  4.  April  2017,  Fahimian,  C-544/15,

EU:C:2017:255, Rn. 45 und 46). Zu diesen Garantien zählt  nach Art.  3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 die

Verpflichtung  der  genannten  Behörden,  eine  eingehende  Untersuchung  der  persönlichen  Umstände  des

Antragstellers vorzunehmen und jegliche Verweigerung der Einreise oder des Aufenthalts zu begründen.

52 Nach alledem ist auf die vierte Frage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 dahin

auszulegen  ist,  dass  den  in  dieser  Bestimmung  genannten  Drittstaatsangehörigen  ein  Rechtsbehelf  zur

Verfügung stehen muss, um eine Entscheidung anzufechten, mit der ihnen eine Aufenthaltserlaubnis verweigert

wird, nach dessen Einlegung es für das nationale Gericht möglich sein muss, zu überprüfen, ob die ablehnende

Entscheidung auf einer hinreichend gesicherten tatsächlichen Grundlage beruht und ob die Verfahrensgarantien

gewahrt  wurden.  Zu  diesen  Garantien  zählt  die  Verpflichtung  der  zuständigen  nationalen  Behörden,  eine

eingehende  Untersuchung  der  persönlichen  Umstände  des  Antragstellers  vorzunehmen  und  jegliche

Verweigerung der Einreise oder des Aufenthalts zu begründen.
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Kosten

53 Für  die  Parteien  des  Ausgangsverfahrens  ist  das  Verfahren  ein  Zwischenstreit  in  dem  beim

vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit;  die Kostenentscheidung ist  daher Sache dieses Gerichts.  Die

Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Vierte Kammer) für Recht erkannt:

1. Art. 21 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einen Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit ein
Unionsbürger besitzt, verpflichtet, die Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis für den nicht eingetragenen
Lebenspartner,  der  Drittstaatsangehöriger  ist  und  mit  dem dieser  Unionsbürger  eine  ordnungsgemäß
bescheinigte dauerhafte Beziehung eingegangen ist, zu erleichtern, wenn der Unionsbürger mit seinem
Lebenspartner  in  den  Mitgliedstaat,  dessen Staatsangehörigkeit  er  besitzt,  zurückkehrt,  um sich dort
aufzuhalten,  nachdem  er  sein  Recht  auf  Freizügigkeit  gemäß  den  Bedingungen  der  Richtlinie
2004/38/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  29.  April  2004  über  das  Recht  der
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen
und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien
64/221/EWG,  68/360/EWG,  72/194/EWG,  73/148/EWG,  75/34/EWG,  75/35/EWG,  90/364/EWG,
90/365/EWG und 93/96/EWG ausgeübt hat, um in einem anderen Mitgliedstaat zu arbeiten.

2. Art. 21 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass eine Entscheidung, mit der eine Aufenthaltserlaubnis
für den drittstaatsangehörigen nicht eingetragenen Lebenspartner eines Unionsbürgers, der mit seinem
Lebenspartner  in  den  Mitgliedstaat,  dessen Staatsangehörigkeit  er  besitzt,  zurückkehrt,  um sich dort
aufzuhalten, nachdem er sein Recht auf Freizügigkeit gemäß den Bedingungen der Richtlinie 2004/38
ausgeübt hat, um in einem anderen Mitgliedstaat zu arbeiten, verweigert wird, auf einer eingehenden
Untersuchung der persönlichen Umstände des Antragstellers beruhen muss und zu begründen ist.

3. Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 ist dahin auszulegen, dass den in dieser Bestimmung genannten
Drittstaatsangehörigen ein Rechtsbehelf zur Verfügung stehen muss, um eine Entscheidung anzufechten,
mit der ihnen eine Aufenthaltserlaubnis verweigert  wird, nach dessen Einlegung es für das nationale
Gericht  möglich  sein  muss,  zu  überprüfen,  ob  die  ablehnende  Entscheidung  auf  einer  hinreichend
gesicherten tatsächlichen Grundlage beruht und ob die Verfahrensgarantien gewahrt wurden. Zu diesen
Garantien zählt die Verpflichtung der zuständigen nationalen Behörden, eine eingehende Untersuchung
der persönlichen Umstände des Antragstellers vorzunehmen und jegliche Verweigerung der Einreise oder
des Aufenthalts zu begründen.
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